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   Bereiche für Ein-bzw. Ausfahrten und Anschluss an                                  
   Verkehrsflächen 

 

Private Verkehrs- und Erschließungsfläche 

 

 

 

 

6. Grünordnung  (§9 Abs. 1 Nrn.14 und 15  BauGB) 

 

 

Private Grünfläche, wiederherzustellen und zu bepflanzen 
Bodendeckerrosen, in Sorten  

 

Private Grünfläche, zu erhalten 

 

   

   Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmenzum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

 

    Baum, zu erhalten 

    Artenliste:  

Tc – Tilia cordata                                                                                             
Ap – Acer pseudoplatanus          
Pa – Prunus avium      

 

Baum, zu ersetzen, inclusive Bodenaustausch                                       
Art:   Acer campestre „Huibers Elegant“                                       
Qualität: Hochstamm, 3xv, mDb, StU 16-18  

   

BEBAUUNGS-UND GRÜNORDNUNGSPLAN 
„SO LEBENSMITTELMARKT GROSSMEHRING“ 
GEMARKUNG GROSSMEHRING 
 
Präambel 

Die Gemeinde Großmehring  erlässt aufgrund §2 Abs. 1, §§ 9 und 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 
(BGBI.I S.3634) zuletzt geändert durch Art.2 Abs. 3 des Gesetzes vom 20.07.2017 
(BGBI.I S.2808), aufgrund der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung- BauNVO) i.d. F. vom 21.11.2017 (BGBI. S. 3786) sowie nach 
Art.81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art.23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) in den jeweils geltenden Fassungen, sowie Art. 4 Abs. 2 
BayNatSchG und §21 BNatSchG diesen Bebauungs-und Grünordnungsplan als 
Satzung. 

I. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO) 

Sonstiges Sondergebiet nach § 11 Abs. 3 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung: Großflächiger Einzelhandel 

Zulässige Nutzungen:   Lebensmittel Vollsortimente bis 
maximal   1.200 m2 Verkaufsfläche 

- einschl. der branchentypischen    
Nebensortimente 

- Wohnen im 1. Obergeschoss und 
Dachgeschoss   

2. Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 BauGB, §16 BauNVO 

       Siehe Nutzungsschablone Punkt 7. 

 

3. Bauweise, Baugrenzen (§9 Abs. 2 Nr.1  BauGB, §§22,23 BauNVO 

Abweichende Bauweise bei Gebäudelängen > 50 Meter 

Baugrenze ; die Baugrenze darf durch untergeordnete 
Anbauten überschritten werden. 

Werbepylon: max. Grundfläche 4 m2, max. Höhe 6 m, 
beschriftet,  4-seitig, beleuchtet                                                                                              

Freistehende Werbeanlagen (Portal, Sammelschild)                        
(siehe textliche Festsetzungen Punkt…….)                                                  

  

4. Verkehrsflächen  (§9 Abs. 1 Nr.11 und Abs.6  BauGB 

   Straßenbegrenzungslinie   

8. Planliche Hinweise 

    

Baukörper Bestand 

 

 

Baukörper neu 

 

Rampe      

  

Anlieferzone  

 

Nordpfeil 

 

Flurstücksnummer 

 

 

Bestehende Grundstücksgrenze 

 

 

Topografische Linien bestehend 

      

9.9         Außenbeleuchtung                                                                                              
Parkplatz-und Betriebsbeleuchtungen sind so 
anzuordnen und anzubringen, dass keinerlei 
Blendwirkungen oder sonstige Beeinträchtigungen für 
den Straßenverkehr auftreten. 

Beleuchtungen sind so zu installieren, dass eine 
Blendwirkung für die Hauptstraße ausgeschlossen ist. 
Die Werbeanlagen dürfen nicht reflekiteiren. Sie sind so 
zu gestalten, dass sie in Form, Farbe und Beschriftung 
nicht mit amtlichen Verkehrszeichen verwechselt 
werden können. Die Werbeanlagen müssen hinsichtlich 
Standfestigkeit und Konstruktion den statischen 
Beanspruchungen, insbesondere den Windlasten, nach 
den einschlägigen Vorschriften genügen. 

Die verwendeten Beleuchtungskörper für die 
Beleuchtung im Sondergebiet bei Nacht, müssen eine 
geringe Anlockwirkung für Insekten und damit auch 
Fledermäuse ausüben (nach derzeitigem Stand der 
Technik sind dies LED-Lampen). 

 

VERFAHRENSVERMERKE: 

 

 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Großmehring hat in der Sitzung vom 21.03.2023  die 
Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
Der Änderungsbeschluss wurde am ...... ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom… . .     wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit  
vom….bis….. beteiligt. 

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ..  wurde mit der Begründung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  .............   bis   ...............  öffentlich ausgelegt. 

4. Die Gemeinde Großmehring hat mit Beschluss des Gemeinderates vom…….. ...  den 
Bebauungsplan als      Satzung beschlossen. 

G roßm ehring, den ……………………… . 

(S iegel) 

           …………………………………………  

Erster Bürgermeister 

5. Ausgefertigt 

Großmehring, den ……………………………  

(S iegel) 

           …………………………………………  

Erster Bürgermeister 

6. Der Satzungsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am ………   
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit 
Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 
Abs. 3 Satz und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214und 215 BauGB wurde in der 
Bekanntmachung hingewiesen. 

Großmehring, den   

(S iegel) 

           ……………………………………… . 

Erster Bürgermeister 

 

14.  Immissionsschutz  

Die Erweiterung des bestehenden Marktes wirkt sich nur unbedeutend 
aus. Da der schon seit 1994 bestehende Markt keine negativen 
schalltechnischen Probleme generiert, wird aus 
immissionsschutzfachlicher Sicht auf eine schalltechnische 
Untersuchung verzichtet. 

 
15.  Wasserversorgung   

   15.1 Das Grundstück ist an das Wasserversorgungsnetz Großmehring 
angebunden.  

16.  Wasserentsorgung und Oberflächenentwässerung   
 

16.1 Gemäß § 55 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) ist das auf einem 
Grundstück anfallende Niederschlagswasser ortsnah zu versickern 
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in 
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 
Gewässer einzuleiten. Bei Neuanschlüssen wird grundsätzlich eine 
dezentrale Beseitigung angestrebt. Ist eine Versickerung aus 
technischen Gründen nicht möglich, kann eine Einleitung in den 
öffentlichen Kanal gedrosselt gestattet werden. Im vorliegenden Fall 
wird das Niederschlagswasser der Dachflächen und der Park - und 
privaten Straßenverkehrflächen in den bestehenden gemeindlichen 
Mischwasserkanal der Gemeinde eingeleitet. Die Bestimmungen der 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Großmehring ( EWS) sind zu 
beachten u nd einzuhalten.  

Wenn die befestigte Fläche des Grundstücks eine Größe von 800 m2 
übersteigt, ist ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 zu führen. 
Gegen (Hang-)/ Oberflächenwasser ist bei allen bauvorhaben 
eigenverantwortlich entsprechende Vorsorge (objektbezogene 
Maßnahmen) nach dem Stand der Technik vom Baulastträger zu 
tragen. 

17.  Versorgungsleitungen   

   17.1          Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 

18.  Stellplatzbedarf    

18.1 Im gesamten Geltungsbereich ist für die Stellplatzermittlung die 
„Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die 
Zahl der notwendigen Stellplätze“ (Garagen- und Stellplatzverordnung-
GaStellV) in der gültigen Fassung anzuwenden. 

 

III. TEXTLICHE HINWEISE 

19. Dachbegrünung und Glasfassaden 

19.1 Dachbegrünung                                                                                               
Flachdächer oder geneigte Dächer bis 15° Dachneigung können 
begrünt werden. Begrünte Dächer können im 
Baugenehmigungsverfahren bis zu 50% ihrer Fläche als Grünfläche 
gewertet werden. 

19.2 Glasfassaden                                                                                               
Glasfenster und Glasfassaden der Gebäude sind unter Verwendung 
reflexionsarmer und/oder bedruckter Gläser vogelfreundlich zu 
gestalten.  

20. Wasserwirtschaft 

20.1 Wassergefährdende Stoffe                                                                         
Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat entsprechend 
den einschlägigen Vorschriften, insbesondere der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen über 
Fachbetriebe (Anlagenverordnung – VawS) zu erfolgen. Eine 
Lagerung wassergefährdender Stoffe ist nur unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig: Die Eignung der Behälter ist vor Einbau 
nachzuweisen. Dieser Nachweis ist auch dem Sachverständigen bei 
der erstmaligen Prüfung vorzulegen. Anlagen und Anlagenteile sind 
in einem ausreichend standsicheren Lagerraum bzw. 
Gebäudegeschoss untergebracht. Für Anlagenteile außerhalb des 
Lagerraumes gelten die oben genannten Anforderungen. Die 
Lagergüter müssen standsicher und in einem derart 
funktionierenden Zustand sein, dass keine wassergefährdenden 
Stoffe austreten können. 

 

 

20.2 Verkehrsflächen                                                                             
Wasserundurchlässige Verkehrsflächen sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken und möglichst mit fahrbahnbegleitenden Grünstreifen 
zu versehen.                                                                                                          

21.  Grünflächen und Bepflanzung    

21.1 Energieversorgung                                                                                                             
Soweit Baum- und Strauchpflanzungen in einer Abstandszone von 
je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln erfolgen, sind im Einvernehmen 
mit dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen geeignete 
Schutzmaßnahmen durchzuführen. Das „Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ 
herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, ist zu beachten. Die gültigen 
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik und Elektrotechnik für elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel (VBG 4) und die darin aufgeführten VDE-
Bestimmungen sind einzuhalten. Nähere Auskünfte darüber 
erhalten sie vom Energieversorger. Der Beginn aller 
Baumaßnahmen, dazu gehört auch das Pflanzen von Bäumen und 
Sträuchern, ist der Gemeinde Bischofsmais rechtzeitig zu melden. 

 

21.2  Freiflächengestaltungsplan                                                                           
Ein gesonderter Freiflächengestaltungsplan ist zusammen mit den 
Unterlagen zur Genehmigungsplanung nicht gefordert. Die 
Festsetzungen der Grünordnung im Bauungsplan geben die 
Umsetzung vor. 

21.3 Flächen für Ver-und Entsorgungsleitungen                                            
Strom-, Wasser- und Fernmeldeleitungen sowie Abwasserkanäle 
sind unter öffentlichen Fahrbahnen oder unbepflanzten (!) 
Seitenstreifen zu verlegen. Die jeweiligen Abstände nach den 
entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten. Die 
Anschlussleitungen sind unter Berücksichtigung der auf öffentlichem 
Grund festgesetzten Baumstandorte zu planen und zu verlegen.                                                                                                         
Sollte bei Baumpflanzungen der Mindestabstand von 2,5 m zu 
bereits bestehenden Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH nicht eingehalten werden, sind 
Schutzmaßnahmen erforderlich. Die Kosten für diese 
Schutzmaßnahmen sind vom Veranlasser zu tragen.                                                                                     

21.6 Beschränkung der Bodenversiegelung                                                                                                             
Die Bodenversiegelung ist auf das unumgängliche Maß zu 
beschränken.  

21.7 Schutz des Oberbodens                                                                                         
Der anstehende Oberboden ist, soweit zur Anlage der Grünflächen 
benötigt, zur Wiederverwendung zu sichern (DIN 18915/3). Der 
abzufahrende Boden ist ordnungsgemäß zu deponieren.  

 

 

21.8 PKW- Stellplätze                                                                                        
Die Baumpflanzungen im Nahbereich der Stellplätze sind durch 
geeignete Maßnahmen gegen Anfahren/Beschädigungen durch 
Fahrzeuge zu schützen (Poller, Granitfindlinge o.ä.)  

21.9 Verkehrsflächen                                                                                                 
Die erforderlichen Sichtflächen sind einzuhalten. Pflanzungen im 
Einmündungsbereich der Zufahrt sind so anzulegen und zu pflegen, 
dass keine Sichthindernisse entstehen. 

 

  

 

 

22.  Denkmalschutz    

Sofern bei der Verwirklichung von Bauvorhaben Bodendenkmäler 
zutage kommen, unterliegen diese der Meldepflicht nach Art.8 
Denkmalschutzgesetz und sind dem Bayer. Landesamt für 
Denkmalpflege unverzüglich bekannt zu machen. Für eventuelle 
Bodeneingriffe aller Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. 
Art. 7.1 DSchG notwendig, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde einzuholen ist. 

23.  Abfallwirtschaft                                                                                      

Die einschlägigen Vorschriften in Bezug auf Erschließungsstraßen 
und Wendeanlagen zur Benutzung durch moderne 
Müllsammelfahrzeuge und die Ausweisung von Stellplätzen für 
Abfallbehälter sind zu beachten.  

24.  Abwehrende r Brandschutz                                                 

Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte Straßen und Wege 
erreichbar sein. Die Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück 
einschl. ihrer Zufahrten müssen den bauaufsichtlich eingeführten 
Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr entsprechen.                                                            

 

26.  Altlasten                                                                                      

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Abfälle, Altlasten oder 
Altlastenverdachtsflächen zutage treten, ist die Abteilung 
Bodenschutz - und Abfallrecht beim Landratsamt Eichstätt 
unverzüglich zu informieren. 

 27.  Umweltbericht 
Nach § 2(4) Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung durchzuführen. Ein Verzicht auf 
die Umweltprüfung ist nur bei vereinfachten Verfahren nach § 13a 
BauGB (Innenentwicklung) möglich. 

Somit ist kein Umweltbericht notwendig. In der Begründung zur 16. 
Flächennutzungsplanänderung, die im Parallelverfahren nach § 8 
Abs. 3 BauGB durchgeführt wird, ist eine Prüfung der 
Umweltauswirkungen nach § 2 Abs. 4 BauGB beschrieben. 

 

    28.    Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 

Da der vorliegende Bauleitplan als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung innerörtlicher Flächen) gemäß 
§ 13a BauGB aufgestellt wird  und die überbaubare Grundfläche 
unter 20.000 m² liegt, gelten Eingriffe gemäß §13a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB als im Sinne des §1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein naturschutzfachlicher 
Ausgleich ist demnach nicht erforderlich. Zudem ist in der 
innerörtlichen Lage des Vorhabens mit den bereits vorhandenen 
bebauten und befestigten Flächen ein nachhaltiger Eingriff in Natur 
und Landschaft nicht erkennbar.  

31.  Flächennutzungsplan                                                         

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert.  

 

25.  Feuerwehrzufahrten und Löschwasserversorgung                                                                            
Flächen für die Feuerwehr auf den Grundstücken (insbesondere 
Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen usw.) 
sind in ausreichendem Umfang vorzusehen bzw. aufrecht zu 
erhalten. Dabei sind mindestens die Anforderungen der Richtlinien 
über Flächen für die Feuerwehr (Stand 2007) einzuhalten. 

Die Berechnung des notwendigen Löschwasserbedarfs erfolgt nach 
dem Arbeitsblatt W 405 des deutschen Vereins des Gas-und 
Wasserfaches e.V.(DVGW). Im Umkreis von 300 Metern befinden 
sich 2 Hydranten mit einer Nenngröße von DN80. Über einen 
Zeitraum von mindestens 2 Stunden kann eine ausreichende 
Löschwassermenge zur Verfügung gestellt werden. 

                                                         

II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

9. Gestaltung der baulichen Anlagen 

9.1  Dachform und Dachneigung                                                                                             
Satteldach bis 35°, Flachdach 

9.2 Dachdeckung                                                                                  
Foliendach, Ziegel -, Betondachsteine oder Blechdeckung (nicht 
reflektierend oder glänzend)                                                                                                                                  
für untergeordnete Bauteile sind auch Glaseindeckungen zulässig.  
Solarkollektoren oder Photovoltaikanlagen sind zulässig.       
Unbeschichtete Zink,- Blei- und Kupfereindeckungen sind 
unzulässig.  

9.3  Dachgauben                                                                                             
Dachgauben sind zulässig. Insgesamt darf die Gesamtlänge aller 
Dachgauben nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge betragen.                                                                                                                          

9.4  Aufbauten zur Belichtung                                                                                                   
Oberlichtkuppeln sind zulässig. 

9.5 Solar- und Photovoltaikanlagen                                                                        
-Solar und Photovoltaikanlagen sind zulässig.                                                                 
-In den Fassaden integrierte Anlagen dürfen senkrecht 
(fassadenbündig) ausgeführt werden.                                                                                     
Erhabene und abstehende Anlagen sind unzulässig.                              
Anlagen als vorgehängter Sonnenschutz sind zulässig. 
Solaranlagen bei Flachdächern sind nur zulässig, wenn sie eine 
max. Höhe von 80 cm aufweisen und vom Dachrand einen Abstand 
von mind. 2,0 Meter einhalten. 

9.6 Fassadengestaltung                                                                                                  
Zulässig sind:                                                                                          
Putzfassaden                                                                                           
Fassadenverkleidungen aus Faserzement-, Mineralfaserplatten,- 
Metall oder Holz 

 

 

 

9.7 Wand-und Firsthöhen                                                                                 
Die maximal zulässigen Wand- und Firsthöhen dürfen 
ausnahmsweise durch notwendige Betriebsanlagen (z.B. Kamine, 
Verflüssiger, Lüftungsanlagen etc.) auf maximal 10% der 
Dachfläche überschritten werden, wenn dies aus konstruktiven oder 
technischen Gründen notwendig ist. 

9.8 Werbeanlagen                                                                                      
Eigenwerbeanlagen (auch beleuchtet) am Gebäude oder 
freistehend sind am Ort der Leistung zulässig. Werbeanlagen haben 
sich in Maßstab, Form, Farbgebung und Anbringungsart dem 
Bauwerk sowie dem Landschafts-, Orts- und Straßenbild 
anzupassen. Werbeanlagen mit blendenden Materialien sowie 
wechselndem oder bewegten Licht sind unzulässig.                                                                                                                              

 

 

10.  Lage und Gelände 

10.1  Höhenlage der Gebäude                                                                                                  
Das Urgelände und der geplante Geländeverlauf sind im 
Eingabeplan einzutragen.                                                                                                
Für die Ermittlung der Wandhöhe gilt Art 6 BayBO aktuelle Fassung. 

10.2  Geländegestaltung                                                                                      
Die Geländeentwicklung wird durch die Nutzung der Fläche als 
Einkaufsmarkt mit Parkplätzen vorgegeben.     

10.3  Abstandsflächen                                                                                                
Die Tiefe der Abstandsflächen im Sondergebiet (SO) wird analog 
dem Gewerbegebiet gemäß Art.6 Abs.5 Satz 2 BayBO festgesetzt: 
auf allen Seiten 0,2 H, jeweils aber mindestens 3 m.  

11.  Freiflächen und Verkehrsflächen 

11.1 Freiflächen, die nicht dem Verkehr bzw. dem Parken dienen, sind zu 
begrünen. Die Zufahrt und Fahrspuren können asphaltiert oder 
gepflastert werden, - Stellplätze sind in gepflasterter Bauweise mit 
durchlässigen Belägen auszuführen. 

11.2  Straßenentenwässerung                                                                            
Abwasser und Oberflächenwasser aller Art dürfen von Bauflächen, 
einschl. aller Verkehrsflächen, nicht auf den Straßengrund der 
öffentlichen Straße bzw. in die Straßenentwässerungsanlagen 
abgeleitet werden. Der Abfluss des Straßenoberflächenwassers der 
öffentlichen Straße darf nicht behindert werden. 

 

 

 

11.3 Zufahrt 

Die Zufahrt erfolgt von der Bräustraße aus.  

12.  Einfriedung 

12.1 Zulässig sind:                                                                                                                                              
-freiwachsende Hecken aus heimischen Laubgehölzen                                 
-geschnittene Hecken aus heimischen Laubgehölzen, Höhe max. 
2,0 m                 

 

 
13.  Grünordnung        

 
Bei den Gehölzpflanzungen sind die gesetzlichen Grenzabstände 
gemäß §§ 47 + 48 AGBGB zu beachten.  
 
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Stamm- und 
Wurzelbereich muss bei den Ersatzpflanzungen vorher ein 
Bodenaustausch und Vergrößerung der Baumgruben stattfinden, um 
den Baumstandort langfristig zu erhalten.  

Die beiden erhaltenswerten Linden am westlichen Eck des Gebäudes 
sind während der Baumaßnahmen fachgerecht und nach den 
anerkannten Regeln der Technik zu schützen, da sie sich in 
unmittelbarer Nähe der geplanten Gebäudeerweiterung befinden.  

Die anderen neun Linden sowie ein Kirschbaum (Prunus avium) und 
ein Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) in der nördlichen Ecke des 
Geltungsbereichs befinden sich in einem erhaltenswerten Zustand 
und stehen nicht im Einflussbereich der Baumaßnahme, sodass hier 
von besonderen Schutzmaßnahmen abgesehen werden kann. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sonstige Planzeichen 
Nutzungsschablone 

1. Bauweise                                                                                             
max. zulässige Wandhöhe max. 9,0 m / Firsthöhe max. 
11,00 m.                                                                                 
Als Wandhöhe gilt das Maß von der festgesetzten 
Geländehöhe bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Dachhaut (traufseitig) bei Flachdächern bis zur Oberkante 
der Attika nach Art.6 BayBo aktuelle Fassung.                                                                                                        
2. max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 
BauNVO                                                                                   
3. Gebietskategorie                                                                             
4. max. zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) nach § 20 
BauNVO                                                                                  
5. Zweckbestimmung  

 

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen 

ST= Stellplatz 

Na= Nebenanlage, Wandhöhe max. 2,2 m 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- 
und Grünordnungsplans 
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